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Vorbemerkung 

 

Die Familiensenate des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg verwenden diese Leitlinien als 

Orientierungshilfe für den Regelfall unter Beachtung der Rechtsprechung des BGH, wobei die 

Angemessenheit des Ergebnisses in jedem Fall zu überprüfen ist. Das Tabellenwerk der Düsseldorfer 

Tabelle ist eingearbeitet. Die Erläuterungen werden durch nachfolgende Leitlinien ersetzt. Sie gelten 

ab 1.1.2025. Gegenüber den bislang geltenden Leitlinien ergeben sich Änderungen in den Nummern 

2.11, 14, 21.3.3, 21.3.4 und 21.5 und hinsichtlich der Düsseldorfer Tabelle. 

 

 

Unterhaltsrechtlich maßgebendes Einkommen 

 

Bei der Ermittlung und Zurechnung von Einkommen ist stets zu unterscheiden, ob es um 

Verwandten- oder Ehegattenunterhalt sowie ob es um Bedarfsbemessung einerseits oder 

Feststellung der Bedürftigkeit/Leistungsfähigkeit andererseits geht. Das unterhaltsrechtliche 

Einkommen ist nicht immer identisch mit dem steuer- und sozialrechtlichen Einkommen. 

 

1. Geldeinnahmen 

 

1.1 Auszugehen ist vom Jahresbruttoeinkommen einschließlich Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie  

sonstiger Zuwendungen, wie z.B. Tantiemen und Gewinnbeteiligungen.  

 

1.2 Soweit Leistungen nicht monatlich anfallen (z.B. Weihnachts- und Urlaubsgeld), werden sie auf 

ein Jahr umgelegt. Einmalige Zahlungen (z.B. Abfindungen) sind auf einen angemessenen Zeitraum 

(in der Regel mehrere Jahre) zu verteilen. 

 

1.3 Überstundenvergütungen werden in der Regel dem Einkommen voll zugerechnet, soweit sie 

berufstypisch sind oder nur in geringem Umfang  anfallen oder wenn der Mindestunterhalt  

minderjähriger Kinder oder der entsprechende Unterhalt ihnen nach § 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB 

gleichgestellter Volljähriger nicht gedeckt ist. Sonst ist die Anrechnung unter Berücksichtigung des  

Einzelfalls nach Billigkeit zu beurteilen.  

 

1.4 Ersatz für Spesen und Reisekosten sowie Auslösungen gelten in der Regel als Einkommen. Damit 

zusammenhängende Aufwendungen, vermindert um häusliche Ersparnisse, sind jedoch abzuziehen. 
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Bei Aufwendungspauschalen (außer Kilometergeld) kann in der Regel 1/3 als Einkommen geschätzt 

werden. 

 

1.5 Bei Selbständigen ist vom durchschnittlichen Gewinn während eines längeren Zeitraums von in 

der Regel mindestens drei aufeinander folgenden Jahren, möglichst den letzten drei Jahren, 

auszugehen. Für die Vergangenheit sind die in dem jeweiligen Kalenderjahr erzielten Einkünfte 

maßgeblich. Anstatt auf den Gewinn kann ausnahmsweise auf die Entnahmen abzüglich der Einlagen 

abgestellt werden, wenn eine zuverlässige Gewinnermittlung nicht möglich oder der Betriebsinhaber 

unterhaltsrechtlich zur Verwertung seines Vermögens verpflichtet ist. Lineare Abschreibungen 

(Absetzungen für Abnutzung: AfA) werden – mit Ausnahme von Immobilienabschreibungen - in der 

Regel anerkannt. Ansonsten können Abschreibungen insoweit anerkannt werden, als dem steuerlich 

zulässigen Abzug ein tatsächlicher Wertverlust entspricht.     

 

1.6 Einkommen aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Kapitalvermögen ist der Überschuss der 

Bruttoeinkünfte über die Werbungskosten. Für Gebäude ist keine AfA anzusetzen. 

 

1.7 Steuerzahlungen oder Erstattungen sind in der Regel im Kalenderjahr der tatsächlichen Leistung 

zu berücksichtigen. Steuervorteile, die auf unterhaltsrechtlich nicht zu berücksichtigenden 

Aufwendungen beruhen, bleiben in der Regel außer Betracht.  

 

1.8 Sonstige Einnahmen, z.B. Einkünfte aus sog. „1 €-Jobs“, Taschengeldanspruch und Trinkgelder 

sind Einkommen. Gleiches gilt für vom Arbeitgeber gewährte Zuschüsse für die dienstliche Nutzung 

privater Vermögensgegenstände, insbesondere die Nutzung des privaten PKW`s. Für den Abzug der 

hiermit zusammenhängenden Kosten der dienstlichen Nutzung gilt Ziff. 10.2. 

 

2. Sozialleistungen 

 

2.1 Arbeitslosengeld (§§ 136 ff. SGB III), Kurzarbeitergeld (§§ 95 ff. SGB III) und Krankengeld sind 

Einkommen. 

 

2.2 Bürgergeld (§§ 19 ff. SGB II) und andere Leistungen nach dem SGB II beim Verpflichteten sind 

Einkommen. Beim Berechtigten sind Bürgergeld und andere Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhalts nach dem SGB II kein Einkommen. Sonstige nicht subsidiäre Leistungen nach dem 

SGB II, insbesondere Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach den §§ 16 ff. SGB II, sind 

Einkommen des Berechtigten. Die Geltendmachung von Unterhalt durch den Hilfeempfänger kann 
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jedoch treuwidrig sein, wenn er infolge des Ausschlusses des Anspruchsübergangs (vgl. § 33 Abs. 2 

SGB II) insbesondere für die Vergangenheit (aber allenfalls bis zur Rechtshängigkeit) durch 

Bürgergeld und sonstige Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und den Unterhalt mehr als 

seinen Bedarf erhalten würde.     

 

2.3 Wohngeld ist Einkommen, soweit es nicht erhöhte Wohnkosten deckt. 

 

2.4 BAföG-Leistungen sind Einkommen, auch soweit sie als Darlehen gewährt werden, mit Ausnahme 

von Vorausleistungen nach §§ 36, 37 BAföG. 

 

2.5 Elterngeld ist Einkommen, soweit es über den Sockelbetrag von 300 € bzw. 150 € bei 

verlängertem Bezug hinausgeht. Der Sockelbetrag des Elterngeldes ist nur dann Einkommen, wenn 

einer der Ausnahmefälle des § 11 BEEG vorliegt.   

 

2.6 Unfallrenten und Versorgungsrenten sind Einkommen. Dies gilt nicht, sofern gesetzlich 

Abweichendes geregelt ist, z.B. in § 18 ContStiftG oder § 17 HIVHG. 

 

2.7 Leistungen aus der Pflegeversicherung (SGB XI), Blindengeld (Hamburgisches Blindengeldgesetz 

oder andere Landesnorm) bzw. Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) , Schwerstbeschädigten- und 

Pflegezulagen (§§ 31, 35 BVG) oder ähnliche Zuwendungen nach Abzug eines Betrags für tatsächliche 

Mehraufwendungen sind Einkommen; §§ 1610 a, 1578 a BGB sind zu beachten. 

 

2.8 Der Anteil des Pflegegelds bei der Pflegeperson, durch den ihre Bemühungen abgegolten werden, 

ist Einkommen; bei Pflegegeld aus der Pflegeversicherung gilt dies nach Maßgabe des § 13 Abs. 6 

SGB XI. 

 

2.9 In der Regel sind Leistungen nach §§ 41 - 43 SGB XII (Grundsicherung) beim Verwandtenunterhalt 

Einkommen, nicht aber beim Ehegattenunterhalt. 

 

2.10 Kein Einkommen sind auf Seiten des Berechtigten sonstige Leistungen nach dem SGB XII. Die 

Unterhaltsforderung eines Hilfeempfängers kann in Ausnahmefällen treuwidrig sein (vgl. Nr. 2.2). 

 

2.11 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind kein Einkommen. Die Unterhaltsforderung 

eines Hilfeempfängers kann in Ausnahmefällen treuwidrig sein (vgl. Nr. 2.2).  
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3. Kindergeld und Kinderzuschlag (§ 6a BKGG) 

Kindergeld und Kinderzuschlag werden nicht zum Einkommen des Unterhaltspflichtigen gerechnet. 

 

4. Geldwerte Zuwendungen 

Geldwerte Zuwendungen aller Art des Arbeitgebers, z.B. Firmenwagen oder freie Kost und Logis, sind 

Einkommen, soweit sie entsprechende Eigenaufwendungen ersparen. 

 

5. Wohnwert 

Der Wohnvorteil durch mietfreies Wohnen im eigenen Heim ist als wirtschaftliche Nutzung des 

Vermögens unterhaltsrechtlich wie Einkommen zu behandeln. Neben dem Wohnwert sind auch 

Zahlungen nach dem Eigenheimzulagengesetz anzusetzen. Ein Wohnvorteil liegt nur vor, soweit der 

Wohnwert den berücksichtigungsfähigen Schuldendienst (nach den Umständen des Einzelfalls 

einschließlich Tilgungsleistungen), erforderliche Instandhaltungskosten und die 

verbrauchsunabhängigen Kosten, mit denen ein Mieter gemäß §§ 556 Abs. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 

BetrKV üblicherweise nicht belastet wird, übersteigt. Auszugehen ist vom vollen Mietwert. Wenn es 

nicht möglich oder nicht zumutbar ist, die Wohnung aufzugeben und das Objekt zu vermieten oder 

zu veräußern, kann stattdessen die ersparte Miete angesetzt werden, die angesichts der 

wirtschaftlichen Verhältnisse angemessen wäre. Dies kommt insbesondere für die Zeit bis zum 

endgültigen Scheitern der Ehe in Betracht, wenn ein Ehegatte das Eigenheim allein bewohnt. Die 

Aufnahme weiterer Personen in die im Alleineigentum des Pflichtigen stehenden Immobilie, 

insbesondere die Aufnahme des Ehegatten, mindert den zuzurechnenden Wohnwert nicht. 

 

6. Haushaltsführung 

Führt jemand einem leistungsfähigen Dritten den Haushalt, so kann hierfür ein angemessenes  

Einkommen anzusetzen sein. 

 

7. Einkommen aus unzumutbarer Erwerbstätigkeit 

Einkommen aus unzumutbarer Erwerbstätigkeit kann nach Billigkeit ganz oder teilweise 

unberücksichtigt bleiben (§ 1577 Abs. 2 BGB). 

 

8. Freiwillige Zuwendungen Dritter 

Freiwillige Zuwendungen Dritter (z.B. Geldleistungen, kostenloses Wohnen) sind als Einkommen nur 

zu berücksichtigen, wenn dies dem Willen des Dritten entspricht. Beim Mindestkindesunterhalt sind 

auch freiwillige Leistungen Dritter einzusetzen. 
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9. Erwerbsobliegenheit und fiktives Einkommen 

Einkommen können auch aufgrund einer unterhaltsrechtlichen Obliegenheit erzielbare Einkünfte 

sein, wenn der Unterhaltsverpflichtete eine ihm mögliche und zumutbare Erwerbstätigkeit 

unterlässt. Bei Arbeitslosigkeit sind über eine Meldung bei der Agentur für Arbeit oder  

telefonische Nachfragen hinausgehende eigenständige Erwerbsbemühungen im Einzelnen 

darzulegen und zu belegen. Der Hinweis auf die Arbeitsmarktlage macht den Nachweis von 

Bemühungen nur im Ausnahmefall entbehrlich. Bei unzureichenden Bemühungen um einen 

Arbeitsplatz können bei einer feststellbaren realen Beschäftigungschance  fiktive Einkünfte nach den 

Umständen des Einzelfalls unter Berücksichtigung von Beruf, Alter, Gesundheit und des zuletzt 

erzielten Verdienstes zugrunde gelegt werden. Neben dem Bezug von Leistungen der 

Arbeitsverwaltung kann die Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung (§ 155 SGB III) in Betracht 

kommen. Dem wiederverheirateten Elternteil obliegt es grundsätzlich, ungeachtet seiner Pflichten 

aus der neuen Ehe, durch Aufnahme einer Teilzeitarbeit zum Unterhalt der Kinder aus einer früheren 

Ehe beizutragen. 

 

10. Bereinigung des Einkommens 

 

10.1 Vom Bruttoeinkommen sind Steuern und Vorsorgeaufwendungen abzusetzen 

(Nettoeinkommen). 

 

10.1.1 Es besteht die Obliegenheit, mögliche Steuervorteile – insbesondere als  

außergewöhnliche Belastung (§ 33 a Abs. 1 EStG) bzw. aus dem begrenzten Realsplitting (§ 10 Abs. 1a 

Nr. 1 EStG) - in Anspruch zu nehmen (z.B. Eintragung eines Freibetrags bei Fahrtkosten, für 

unstreitigen oder titulierten Unterhalt). 

 

10.1.2 Zu den Vorsorgeaufwendungen gehören die Aufwendungen für die gesetzliche Kranken- und 

Pflegeversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung und / oder die angemessene 

private Kranken-, Pflege- und Altersvorsorge. Zu den angemessenen Vorsorgeaufwendungen kann 

auch eine zusätzliche, tatsächlich geleistete Altersvorsorge in Höhe von 4 % des Jahresbrutto- 

einkommens beim Kindes- und Ehegattenunterhalt und 5 % beim Elternunterhalt zählen, soweit kein 

Mangelfall vorliegt. Im Fall der Überschreitung der Beitragsbemessungsgrenze ist die BGH-
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Rechtsprechung (B. v. 25.9.2019, XII ZB 25/19, Rn. 35) zu beachten. Vorstehende Grundsätze gelten 

entsprechend für Personen, die in Folge der Ausübung einer selbständigen Tätigkeit der gesetzlichen 

Rentenversicherung nicht unterliegen.             

 

10.2 Berufsbedingte Aufwendungen, die sich von den privaten Lebenshaltungskosten nach 

objektiven Merkmalen eindeutig abgrenzen lassen, sind im Rahmen des Angemessenen vom 

Nettoeinkommen aus unselbständiger Arbeit abzuziehen. 

 

10.2.1  

Bei Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit sind berufsbedingte Aufwendungen vom Einkommen 

abzuziehen, wobei – bezogen auf Unterhaltszeiträume ab dem 1.1.2021 - ohne Nachweis eine 

Pauschale von 5% - mindestens 50 €, bei geringfügiger Teilzeitarbeit auch weniger, und höchstens 

150 € monatlich - des Nettoeinkommens geschätzt werden kann. Übersteigen die berufsbedingten 

Aufwendungen diese Pauschale, so sind sie im Einzelnen darzulegen. Bei beschränkter 

Leistungsfähigkeit kann im Einzelfall mit konkreten Kosten gerechnet werden. Für 

Unterhaltszeiträume bis 31.12.2020 gilt, dass eine Pauschale nicht gewährt wird, sondern die 

berufsbezogenen Aufwendungen im Einzelnen darzulegen sind. Neben konkret geltend gemachten 

Fahrtkosten (Ziff 10.2.2.) kann die Pauschale nicht angesetzt werden. 

 

10.2.2 Für die Kosten der notwendigen berufsbedingten Nutzung eines Kraftfahrzeugs können 0,42 € 

pro gefahrenen Kilometer angesetzt werden. Damit sind i.d.R. Anschaffungskosten erfasst. Bei langen 

Fahrtstrecken kann nach unten abgewichen werden (regelmäßig 0,28 €). Für Unterhaltszeiträume bis 

31.12.2021 verbleibt es bei den bisherigen Werten (0,30 bzw. 0,20 € / km). 

 

Soweit angemessen und zumutbar sind öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Maßstab für die 

Angemessenheit und Zumutbarkeit sind die ehelichen bzw. familiären Lebensverhältnisse, das 

Verhältnis der Fahrtkosten zum Einkommen sowie der Vergleich der jeweiligen Fahrtdauer. 

Unzumutbarkeit kann insb. angenommen werden, wenn die Fahrtdauer mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln mehr als das Doppelte gegenüber der Nutzung des PKWs beträgt. Zur Sicherstellung 

des Mindestkindesunterhalts gelten ggfs. strengere Anforderungen an die Unzumutbarkeit.   

 

10.2.3 Bei einem Auszubildenden ist ausbildungsbedingter Aufwand konkret darzulegen. 

 

10.3 Das Einkommen aus einer neben der Kinderbetreuung ausgeübten Erwerbstätigkeit kann um 

den notwendigen, konkret dargelegten Aufwand für die Betreuung des Kindes vermindert werden. 
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Zum Aufwand für die Betreuung des Kindes zählen nicht die Kosten einer über die üblichen 

Betreuungsleistungen eines Elternteils (einschließlich der üblichen Hausaufgabenbetreuung) 

hinausgehenden oder einer pädagogisch veranlassten Betreuung, insbesondere die Kosten des 

Kindergarten- oder Hortbesuchs; diese sind Mehrbedarf des Kindes.   

 

10.4 Schulden (Zins und Tilgung) sind bei tatsächlicher Zahlung im Rahmen eines vernünftigen 

Tilgungsplanes mit angemessenen Raten zu berücksichtigen. Bei der Bedarfsermittlung für den 

Ehegattenunterhalt sind grundsätzlich nur eheprägende Verbindlichkeiten abzusetzen. Beim 

Verwandtenunterhalt sowie bei Leistungsfähigkeit/Bedürftigkeit für den Ehegattenunterhalt erfolgt 

eine Abwägung nach den Umständen des Einzelfalls. Bei der Zumutbarkeitsabwägung sind Interessen  

des Unterhaltsschuldners, des Drittgläubigers und des Unterhaltsgläubigers, vor allem minderjähriger 

Kinder, mit zu berücksichtigen. Unter Umständen besteht im Rahmen gesteigerter Unterhaltspflicht 

nach § 1603 Abs. 2 BGB die Obliegenheit zur Einleitung eines Insolvenzverfahrens und 

Geltendmachung der gesetzlichen Pfändungsfreigrenzen.   

 

10.5  (derzeit nicht besetzt) 

 

10.6 Die vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers und die Arbeitnehmersparzulage gehören 

nicht zum Einkommen. Der vom Arbeitnehmer vermögenswirksam gesparte Betrag mindert nicht das 

anrechenbare Einkommen, es sei denn, es handelt sich um Aufwendungen der zusätzlichen 

Altersversorgung gemäß Ziff. 10.1.2. Dann sind auch die vermögenswerten Leistungen des 

Arbeitgebers Einkommen.  

 

10.7 Konkret nachgewiesene Umgangskosten können berücksichtigt werden, soweit sie das übliche 

Maß übersteigen.  

  

 

Kindesunterhalt 

 

11. Bemessungsgrundlage (Tabellenunterhalt) 

Der Barunterhalt minderjähriger und noch im elterlichen Haushalt lebender volljähriger 

unverheirateter Kinder bestimmt sich nach den Sätzen der Düsseldorfer Tabelle (Anhang I). Bei 

minderjährigen Kindern kann er als Festbetrag oder als Vomhundertsatz des jeweiligen 

Mindestunterhalts geltend gemacht werden. 
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11.1 Die Tabellensätze der Düsseldorfer Tabelle enthalten keine Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeiträge für das Kind, wenn dieses nicht in einer gesetzlichen 

Familienversicherung mitversichert ist. Das Nettoeinkommen des Verpflichteten ist um solche 

zusätzlich zu zahlenden Versicherungskosten zu bereinigen. Studiengebühren sind in den 

Tabellensätzen ebenfalls nicht enthalten.   

 

11.2 Die Tabelle weist den Unterhaltsbedarf aus, bezogen auf zwei Unterhaltsberechtigte ohne 

Rücksicht auf den Rang, soweit für den Nachrangigen Mittel vorhanden sind. Der Bedarf ist nicht 

identisch mit dem Zahlbetrag. Letzterer ergibt sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils 

(hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) von dem Bedarfsbetrag. 

Bei einer größeren oder geringeren Anzahl Unterhaltsberechtigter können Ab- oder Zuschläge durch 

Einstufung in niedrigere oder höhere Einkommensgruppen angemessen sein. In jedem Fall wird – 

gegebenenfalls auch unter Heranziehung der Bedarfskontrollbeträge – darauf zu achten sein, dass 

der Kindesunterhalt in einem angemessenen Verhältnis zu dem Betrag steht, der dem 

Unterhaltspflichtigen für den eigenen Bedarf zu verbleiben hat. 

 

12. Minderjährige Kinder 

 

12.1 Der Elternteil, der ein minderjähriges Kind betreut, leistet in der Regel hierdurch seinen Beitrag 

zum Kindesunterhalt (Ausnahmen: z.B. § 1603 Abs. 2 Satz 3 BGB). Ggfs. erfüllt er neben der 

Betreuung noch einen Restbarbedarf des Kindes, der sich nach den gemeinsamen Einkünften der 

Eltern abzüglich des hälftigen Kindergelds und abzüglich des vom anderen Elternteil geleisteten 

Barunterhalts bestimmt. 

 

12.2 Eigenes Einkommen des Kindes ist auf den Barbedarf zur Hälfte anzurechnen. Die kostenfreie 

Zurverfügungstellung von Wohnraum für das bei einem Elternteil lebende Kind ist vorrangig im 

unterhaltsrechtlichen Verhältnis zwischen den Eltern auszugleichen, sofern die Eltern nichts 

Abweichendes vereinbart haben.  

 

12.3 Sind beide Eltern zur Zahlung von Barunterhalt verpflichtet, zum Beispiel bei auswärtiger 

Unterbringung oder beim Wechselmodell, haften sie anteilig nach § 1606 Abs. 1 BGB für den 

Gesamtbedarf (vgl. Nr. 13.3). Der Verteilungsschlüssel kann unter Berücksichtigung des 

Betreuungsaufwandes wertend verändert werden.  
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12.4 Bei Zusatzbedarf (Kostenvorschuss, Mehrbedarf, Sonderbedarf) gilt § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB. 

Zum Mehrbedarf des Kindes zählen die Kosten für den Besuch einer Kindertagesstätte (Kinderkrippe, 

Kindergarten, Schülerhort) abzüglich des ersparten Verpflegungsmehraufwandes. Für einen erhöhten 

Regelbedarf (insb. erhöhte Wohnkosten des Kindes) haftet grundsätzlich der barunterhaltspflichtige 

Elternteil allein, soweit nicht der andere Elternteil für den Restbarbedarf auszukommen hat (vgl. Ziff. 

12.1. S. 2)  

 

13. Volljährige Kinder 

 

13.1 Beim Bedarf volljähriger Kinder ist zu unterscheiden, ob sie noch im Haushalt der Eltern/eines 

Elternteils leben oder einen eigenen Hausstand haben. 

 

13.1.1 Für volljährige, unverheiratete Kinder, die noch im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils 

wohnen, gilt die Altersstufe 4 der Düsseldorfer Tabelle. Sind beide Elternteile leistungsfähig, ist der 

Bedarf des Kindes i.d.R. nach dem zusammengerechneten Einkommen (ohne Anwendung von Nr. 

11.2) zu bemessen. Für die Haftungsquote gilt Nr. 13.3.  

 

13.1.2 Der angemessene Bedarf eines volljährigen Kindes mit eigenem Hausstand beträgt in der 

Regel monatlich 990 € (darin sind enthalten Kosten für Unterkunft und Heizung bis zu 440 €), ohne 

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie ohne Studiengebühren und vergleichbare 

Aufwendungen. Von diesem Betrag kann bei erhöhtem Bedarf oder mit Rücksicht auf die 

Lebensstellung der Eltern abgewichen werden. 

 

13.2 Auf den Unterhaltsbedarf werden Einkünfte des Kindes, auch BAföG-Darlehen und 

Ausbildungsbeihilfen (gekürzt um ausbildungsbedingte Aufwendungen) – nicht aber 

Vorschussleistungen nach § 36 BAFöG - angerechnet. Bei Einkünften aus unzumutbarer 

Erwerbstätigkeit gilt § 1577 Abs. 2 BGB entsprechend. 

 

13.3 Bei anteiliger Barunterhaltspflicht ist vor Berechnung des Haftungsanteils nach § 1606 Absatz 3 

Satz 1 BGB das bereinigte Nettoeinkommen jedes Elternteils gem. Nr. 10 zu ermitteln. Außerdem ist 

vom Restbetrag ein Sockelbetrag in Höhe des angemessenen Selbstbehalts (1.750 €) abzuziehen. Der 

Haftungsanteil nach § 1606 Absatz 3 Satz 1 BGB errechnet sich nach der Formel: Bereinigtes 

Nettoeinkommen eines Elternteils (N1 oder N2) abzüglich 1.750 € mal (Rest-)Bedarf (R), geteilt durch 

die Summe der bereinigten Nettoeinkommen beider Eltern (N1 + N2) abzüglich 3.500 € (= 1.750 € + 

1.750 €). Haftungsanteil 1 = (N1 – 1.750 €) x R : (N1 + N2 –  3.500 €). Bei minderjährigen 
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unverheirateten und ihnen gleichgestellten volljährigen Kindern (§ 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB) sind die 

anrechenbaren Einkommen der Eltern außerdem wegen gleichrangiger Unterhaltspflichten und bei 

anderen volljährigen Kindern wegen vorrangiger Unterhaltspflichten zu kürzen. Ein Elternteil hat 

jedoch höchstens den Unterhalt zu leisten, der sich allein aus seinem Einkommen aus der 

Düsseldorfer Tabelle ergibt. Der ermittelte Haftungsanteil ist auf seine Angemessenheit zu 

überprüfen und kann bei Vorliegen besonderer Umstände (z.B. behindertes Kind) wertend verändert 

werden. Verfügt ein Elternteil über das Dreifache der unterhaltsrechtlich relevanten Nettoeinkünfte 

des anderen Elternteils kann es der Billigkeit entsprechen, dass dieser Elternteil den Barunterhalt in 

voller Höhe aufzubringen hat. Bei volljährigen Schülern, die in § 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB 

minderjährigen Kindern gleichgestellt sind, wird der Sockelbetrag bis zum notwendigen Selbstbehalt 

(1.200 €/1.450 €) herabgesetzt, wenn der Bedarf der Kinder andernfalls nicht gedeckt werden kann. 

 

14. Verrechnung des Kindergeldes 

Das Kindergeld mindert im Umfang des § 1612 b BGB den Bedarf des minderjährigen und volljährigen 

Kindes.  

 

Ehegattenunterhalt 

 

15. Unterhaltsbedarf 

 

15.1 Bei der Bedarfsbemessung ist das eheprägende Einkommen zu berücksichtigen. Umstände, die 

auch bei fortbestehender Ehe eingetreten wären und Umstände, die bereits in anderer Weise in der 

Ehe angelegt und mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten waren, sind zu berücksichtigen. Eine 

Einkommensreduzierung ist dann unbeachtlich, wenn sie auf einem unterhaltsrechtlich vorwerfbaren  

Verhalten beruht. Beim Unterhaltsberechtigten ist zusätzlich § 1573 Abs. 4 BGB zu berücksichtigen.  

Unerwartete, nicht in der Ehe angelegte Steigerungen des Einkommens des Verpflichteten  

(insbesondere aufgrund eines Karrieresprungs) bleiben unberücksichtigt, es sei denn, sie dienen zum  

Ausgleich des hinzutretenden Bedarfs weiterer Unterhaltsberechtigter. Es ist von einem  

Mindestbedarf auszugehen, der nicht unter 1.200 € abzüglich etwaiger Synergieeffekte durch 

Zusammenleben mit einem leistungsfähigen Partner liegen darf.                 

 

15.2 Es gilt der Halbteilungsgrundsatz, wobei jedoch Erwerbseinkünfte nur zu 9/10 zu 

berücksichtigen sind (Abzug von 1/10 Erwerbstätigenbonus vom bereinigten Nettoeinkommen). 

Leistet ein Ehegatte auch Unterhalt für ein Kind, so wird sein Einkommen vor Ermittlung des 

Erwerbstätigenbonus um den Zahlbetrag (i.d.R. Tabellenbetrag abzüglich des bedarfsmindernd 
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anzurechnenden Kindergeldes) bereinigt. Erbringt der Verpflichtete sowohl Bar- als auch 

Betreuungsunterhalt, so gilt Nr. 10.3. Leistet der betreuende Elternteil Restbarunterhalt an das Kind 

(vgl. Ziff. 12.1. S. 2), ist auch sein Einkommen um den Restbarbedarf zu mindern.  

 

15.3 Bei sehr guten Einkommensverhältnissen des Pflichtigen kommt nach Wahl des Berechtigten 

neben der Unterhaltsbemessung nach der Quote des gemeinsamen Einkommens auch eine konkrete 

Bedarfsberechnung in Betracht.  

 

15.4 Werden Altersvorsorge-, Kranken- und Pflegeversicherungskosten vom Berechtigten gesondert 

geltend gemacht oder vom Verpflichteten bezahlt, sind diese vom dem Einkommen des Pflichtigen 

vorweg abzuziehen. Altersvorsorgeunterhalt wird nur geschuldet, soweit der 

Elementarunterhaltgedeckt ist. Der Vorwegabzug unterbleibt, soweit nicht verteilte Mittel zur 

Verfügung stehen, z.B. bei nicht prägendem Einkommen  

 

15.5 Bei Wiederverheiratung des Unterhaltsverpflichteten oder bei Berechtigten nach § 1615l BGB 

bemisst sich der Unterhaltsbedarf des geschiedenen Ehegatten nach den ehelichen 

Lebensverhältnissen ohne Berücksichtigung der nachehelich entstandenen Unterhaltspflichten. Die 

unterschiedliche Rangfolge der Ansprüche nach § 1609 Nr. 2 und 3 BGB ist erst im Rahmen der 

Prüfung der Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen. Die sogenannte Drittelmethode kann im Rahmen 

der Leistungsfähigkeit und Mangelverteilung zur Anwendung kommen, wenn der Unterhaltsanspruch 

des ersten Ehegatten nicht vorrangig ist.          

 

15.6 Trennungsbedingter Mehrbedarf kann berücksichtigt werden, wenn der Berechtigte oder der  

Verpflichtete über nicht prägendes Einkommen verfügen.    

 

15.7 Nach der Scheidung der Ehe ist in der Regel zunächst der eheangemessene Unterhalt 

weiterzuzahlen, eine sofortige Befristung wird bis auf Ausnahmefälle nicht in Betracht kommen.  

Dem berechtigten Ehegatten ist in der Regel eine auch unter Berücksichtigung der Ehedauer 

angemessene Übergangsfrist einzuräumen, binnen derer er sich auf die nicht an den ehelichen 

Lebensverhältnissen ausgerichteten neuen Verhältnissen einstellen kann. 

 

Für die Befristung des nachehelichen Unterhalts kommt es nach § 1578 b BGB maßgeblich  

darauf an, ob ehebedingte Nachteile eingetreten sind oder eine Befristung unter Berücksichtigung 

der Dauer der Ehe unbillig wäre. Sind ehebedingte Nachteile vorhanden, die aus tatsächlichen 

Gründen nicht mehr ausgeglichen werden können, kommt regelmäßig lediglich eine Herabsetzung in 
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Betracht. Eine Befristung ist in diesem Fall nur unter außergewöhnlichen Umständen denkbar, z.B. 

bei einem ganz geringfügigen ehebedingten Nachteil oder sehr guten Einkommens- und/oder 

Vermögensverhältnissen des Berechtigten. Auch nach Herabsetzung muss dem berechtigten 

Ehegatten nach Anrechnung eigener eventuell auch fiktiver Einkünfte der Betrag zur Verfügung 

stehen, den er ohne einen ehebedingten Nachteil zur Verfügung hätte.  

 

Der Ehegattenunterhalt ist nicht auf den Ausgleich ehebedingter Nachteile beschränkt. Wenn und 

soweit solche fehlen, ist über eine Herabsetzung auf den angemessenen Lebensbedarf oder eine 

Befristung unter Berücksichtigung des jeweiligen Maßes an fortwirkender nachehelicher Solidarität 

und der Ehedauer im Wege einer umfassenden Billigkeitsabwägung zu entscheiden. Dem Gedanken 

der nachehelichen Solidarität ist besonders Rechnung zu tragen, wenn Unterhalt wegen Krankheit 

geschuldet wird, auch wenn die Erkrankung nicht ehebedingt ist. 

 
Die Beweislast für die Umstände, aus denen die Unbilligkeit der Fortzahlung des Unterhalts resultiert, 

trägt der Verpflichtete. Hinsichtlich der Tatsache, dass ehebedingte Nachteile nicht entstanden sind, 

trifft den Unterhaltsberechtigten jedoch eine sekundäre Darlegungslast. Er muss substantiiert 

vortragen, welche konkreten ehebedingten Nachteile entstanden sein sollen. Behauptet der 

Berechtigte einen beruflichen Aufstieg, muss er insbesondere darlegen, aufgrund welcher Umstände 

er eine entsprechende Karriere gemacht hätte. 

 

Der Betreuungsunterhalt nach § 1570 BGB ist nicht nach § 1578b Abs. 2 BGB zu befristen.           

     

16. Bedürftigkeit 

Eigene Einkünfte des Berechtigten sind auf den Bedarf anzurechnen, wobei das bereinigte 

Nettoerwerbseinkommen um den Erwerbstätigenbonus von 1/10 zu vermindern ist. Bei einer 

Bedarfsermittlung nach den konkreten Verhältnissen ist eigenes Erwerbeinkommen des 

Unterhaltsberechtigten zur Ermittlung der Bedürftigkeit ohne  Erwerbstätigenbonus auf den Bedarf 

anzurechnen. 

17. Erwerbsobliegenheit 

 

17.1 Bei Kindesbetreuung besteht bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres eines 

gemeinschaftlichen Kindes keine Erwerbsobliegenheit. Gleichwohl erzieltes Erwerbseinkommen ist 

überobligatorisch und nach den Umständen des Einzelfalls zu berücksichtigen.  Nach Vollendung des 

dritten Lebensjahres des Kindes kommt es bei Beurteilung der Frage, ob und inwieweit der 

betreuende Ehegatte bei einer bestehenden Betreuungsmöglichkeit auf eine Erwerbstätigkeit 
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verwiesen werden kann, auf die Verhältnisse des Einzelfalls an. Bei besonderer Betreuungs-

bedürftigkeit des Kindes oder bei nicht vorhandener oder nur unzureichender Fremdbetreuung 

(kindbezogene Gründe, § 1570 Abs. 1 Satz 2 BGB) kommt ein Unterhaltsanspruch auch nach 

Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes in Betracht.      

Eine Erwerbstätigkeit neben der Kinderbetreuung kann aus Gründen der nachehelichen Solidarität 

ganz oder teilweise unbillig sein. Hierbei sind das in der Ehe gewachsene Vertrauen in die vereinbarte 

und praktizierte Rollenverteilung und die gemeinsame Ausgestaltung der Kinderbetreuung sowie die 

Dauer der Ehe zu berücksichtigen (elternbezogene Gründe, § 1570 Abs. 2 BGB). 

Unbilligkeit kann vorliegen, wenn eine Erwerbstätigkeit neben der Betreuung des Kindes zu einer 

unzumutbaren Belastung führen würde.   

Die Darlegungs- und Beweislast für die Umstände, die einer vollen oder teilweisen  

Erwerbsobliegenheit ab Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes entgegenstehen, trifft den  

betreuenden Ehegatten. Dies gilt auch, wenn ein Titel über den Basisunterhalt nach § 1570 Abs. 1  

Satz 1 BGB abgeändert werden soll.  

 

Der Anspruch auf Betreuungsunterhalt richtet sich beim nichtehelichen Kind nach denselben 

Grundsätzen wie beim ehelichen Kind. 

 

17.2 In der Regel besteht für den Berechtigten im ersten Jahr nach der Trennung keine Obliegenheit 

zur Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbstätigkeit. 

 

Weitere Unterhaltsansprüche 

 

18. Ansprüche nach § 1615 l BGB 

Der Bedarf nach § 1615 l BGB bemisst sich nach der Lebensstellung des betreuenden Elternteils. Er 

beträgt mindestens 1.200 €, bei Erwerbstätigkeit mindestens 1.450 €. 

 

 

19. Elternunterhalt 

 

Der Bedarf bemisst sich nach der eigenen Lebensstellung des unterhaltsberechtigten Elternteils.  

Auch bei bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen ist die Untergrenze des Bedarfs so zu 

bemessen, dass das Existenzminimum sichergestellt wird. Bei einem Heimaufenthalt wird der Bedarf  

durch die dadurch anfallenden Kosten einschließlich der für die privaten Bedürfnisse gewährten  
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Leistungen nach dem SGB XII bestimmt (vgl. zum anrechenbaren Einkommen des Berechtigten Nr. 

2.9). 

 

Der Wohnvorteil durch mietfreies Wohnen im eigenen Heim ist bei der Inanspruchnahme auf 

Elternunterhalt nicht mit der bei einer Fremdvermietung erzielbaren objektiven Marktmiete, sondern 

auf der Grundlage der unter den gegebenen Verhältnissen ersparten Miete zu bemessen. Hinsichtlich 

der Abzüge gilt Ziff. 5. S. 3. 

 

20. Lebenspartnerschaft 

Bei Getrenntleben oder Aufhebung der Lebenspartnerschaft gelten §§ 12, 16 LPartG. 

 

Leistungsfähigkeit und Mangelfall 

 

21. Selbstbehalt des Verpflichteten 

 

21.1 Es ist zu unterscheiden zwischen dem notwendigen (§ 1603 Abs. 2 BGB), dem angemessenen 

(§ 1603  Abs. 1 BGB) sowie dem  eheangemessenen Selbstbehalt (§§ 1361 Abs. 1, 1581 Abs. 1 BGB). 

 

21.2 Für Eltern gegenüber minderjährigen Kindern und diesen nach § 1603 Abs. 2 BGB 

gleichgestellten Kindern („privilegierte Volljährige“) gilt im Allgemeinen der notwendige Selbstbehalt 

als unterste Grenze für die Inanspruchnahme. Er beträgt 

- beim längerfristig Nichterwerbstätigen 1.200 € 

- beim Erwerbstätigen  1.450 € 

Hierin sind Kosten für Unterkunft und Heizung in Höhe von 520 € enthalten. 

 

21.3 Im Übrigen gilt beim Verwandtenunterhalt der angemessene Selbstbehalt. 

 

21.3.1 Er beträgt gegenüber nicht privilegierten, volljährigen Kindern, die eine wirtschaftliche 

Selbständigkeit noch nicht erlangt haben, 1.750 €. Hierin sind Kosten für Unterkunft und Heizung in 

Höhe von 650 € enthalten. 

 

21.3.2 Gegenüber Anspruchsberechtigten nach § 1615 l BGB entspricht der Selbstbehalt dem 

eheangemessenen Selbstbehalt (vgl. Nr.21.4)  
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21.3.3  

Der angemessene Selbstbehalt gegenüber Eltern beträgt mindestens 2.650,00 € (einschließlich 

1.000,00 € Warmmiete) zuzüglich 70 % des darüberhinausgehenden Einkommens. Der angemessene 

Unterhalt des mit dem Unterhaltspflichtigen zusammenlebenden Ehegatten bemisst sich nach den 

ehelichen Lebensverhältnissen (Halbteilungssatz), beträgt jedoch mindesten 2.120,00 € 

(einschließlich 800,00 € Warmmiete). 

 

Unabhängig vom Selbstbehalt findet ein Anspruchsübergang auf den Sozialhilfeträger nur nach 

Maßgabe des § 94 Abs. 1a SGB XII in der Fassung von Art. 1 Nr. 8 des Angehörigen-

Entlastungsgesetzes vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2135) statt (BGH, Beschluss vom 23. Oktober 

2024 – XII ZB 6/24). 

     

21.3.4   Der angemessene Selbstbehalt gegenüber Enkeln beträgt mindestens 2.650,00 € 

(einschließlich 1.000,00 € Warmmiete) zuzüglich der Hälfte des darüberhinausgehenden 

Einkommens. Der angemessene Unterhalt des mit dem Unterhaltspflichtigen zusammenlebenden 

Ehegatten bemisst sich nach den ehelichen Lebensverhältnissen (Halbteilungssatz), beträgt jedoch 

mindesten 2.120,00 € (einschließlich 800,00 € Warmmiete). 

  

        

21.4 Gegenüber Ehegatten und geschiedenen Ehegatten gilt grundsätzlich der eheangemessene 

Selbstbehalt (§§ 1361,  1581 BGB). Im Regelfall beträgt dieser für den Nichterwerbstätigen 1.475 €, 

für den Erwerbstätigen 1.600 €. Hierin sind 580 € für Unterkunft und Heizung enthalten. Er ist nach 

unten durch den notwendigen Selbstbehalt und nach oben durch den angemessenen Selbstbehalt 

begrenzt.  

 

21.5 Der Selbstbehalt kann im Einzelfall angemessen abgesenkt oder erhöht werden. Er soll 

insbesondere dann erhöht werden, wenn die Kosten der Unterkunft und Heizung den im jeweiligen 

Selbstbehalt enthaltenen Betrag überschreiten und nicht unangemessen sind. Im Rahmen der 

Angemessenheit sind insbesondere großstadtbedingt überdurchschnittliche Wohnkosten zu 

berücksichtigen. Lebt der Unterhaltspflichtige mit Familienmitgliedern in einer Wohnung, sind die 

von ihm für seinen Familienverband getragenen Wohnkosten nur anteilig zu berücksichtigen. 

 

Lebt der Unterhaltspflichtige mit einem leistungsfähigen Partner in Haushaltsgemeinschaft, kommt 

eine Haushaltsersparnis in Betracht, in der Regel 10 % des jeweils maßgeblichen Selbstbehalts. 

Untergrenze ist der Sozialhilfesatz. 
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Der Partner kann in der Regel als leistungsfähig angesehen werden, wenn sein Einkommen 

mindestens den Betrag des notwendigen Selbstbehalts für Nichterwerbstätige abzüglich 10 % 

erreicht (BGH, Beschluss vom 26. März 2025 – XII ZB 388/24 –, Rn. 25). 

 

22. Bedarf des mit dem Pflichtigen zusammenlebenden Ehegatten 

 

22.1 Ist bei Unterhaltsansprüchen des nachrangigen geschiedenen Ehegatten der Unterhaltspflichtige 

verheiratet, werden für den mit ihm zusammenlebenden, nicht erwerbstätigen Ehegatten 

mindestens 1.180 €, für den erwerbstätigen Ehegatten mindestens 1.280 € angesetzt.  

 

22.2 Ist bei Unterhaltsansprüchen von nicht privilegierten volljährigen Kindern der Unterhalts-

pflichtige verheiratet, werden für den mit ihm zusammenlebenden, nicht erwerbstätigen oder 

erwerbstätigen Ehegatten mindestens 1.400 € angesetzt. 

 

22.3  (derzeit nicht besetzt)   

 

23. Bedarf des vom Pflichtigen getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten 

 

23.1. Der Bedarf des vom Unterhaltspflichtigen getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten bei 

Ansprüchen des nachrangigen, geschiedenen Ehegatten beträgt mindestens 1.600 €. 

 

23.2. Der Bedarf des vom Unterhaltspflichtigen getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten bei  

Ansprüchen nicht privilegierter volljähriger Kinder beträgt mindestens 1.750  €.  

 

23.3.  (derzeit nicht besetzt) 

 

 

24. Mangelfall 

 

24.1 Ein absoluter Mangelfall liegt vor, wenn das Einkommen des Verpflichteten zur Deckung seines 

notwendigen Selbstbehalts und der gleichrangigen Unterhaltsansprüche nicht ausreicht. Zur 

Feststellung des Mangelfalls entspricht der einzusetzende Bedarf für minderjährige und diesen nach 

§ 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB gleichgestellten Kindern dem Zahlbetrag (z.B. Tabellenbetrag abzüglich  

des bedarfsmindernd anzurechnenden Kindesgeldes). 
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24.2 Die Einsatzbeträge im Mangelfall belaufen sich bei minderjährigen und diesen nach § 1603 Abs. 

2 Satz  2 BGB gleichgestellten Kindern auf den Zahlbetrag nach der jeweiligen Einkommensgruppe 

der Düsseldorfer Tabelle, für den zum Barunterhalt verpflichteten Elternteil  bei Nichterwerbstätigen 

auf 1.200  €, bei Erwerbstätigen auf 1.450  €. Anrechenbares Einkommen des Unterhaltsberechtigten 

ist vom Einsatzbetrag abzuziehen. 

 

 24.3 Die nach Abzug des Selbstbehalts des Unterhaltspflichtigen verbleibende Verteilungsmasse ist 

anteilig auf alle gleichrangigen Unterhaltsberechtigten im Verhältnis ihrer Unterhaltsansprüche zu 

verteilen.  

 

Die prozentuale Kürzung berechnet sich nach der Formel: 

K = V : S x 100 

K = prozentuale Kürzung 

S = Summe der Einsatzbeträge aller Berechtigten 

V = Verteilungsmasse (Einkommen des Verpflichteten abzüglich Selbstbehalt) 

Der proportional gekürzte Unterhalt ergibt sich aus der Multiplikation mit dem 

Einsatzbetrag.  

Lässt sich aufgrund konkreter Umstände prognostizieren, dass bestimmte gleichrangige 

Kindesunterhaltsansprüche nicht erfüllt werden müssen, ist dieses Geld für anderweitigen 

Mindestkindesunterhalt einzusetzen. 

 

24.4 Für die Kindergeldverrechnung gilt § 1612 b BGB. 

 

24.5 Das im Rahmen der Mangelfallberechnung gewonnene Ergebnis ist auf seine Angemessenheit 

zu überprüfen. 

 

Sonstiges 

 

25. Rundung 

Der Unterhaltsbetrag ist auf volle Euro aufzurunden. 
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Anhang 

Stand: 1.1.2026 

 

Düsseldorfer Tabelle 2026 

 

 

Nettoeinkommen  

des/der  

Barunterhaltspflichtigen  

Altersstufen in Jahren 

(§ 1612a Abs. 1 BGB) 
Prozent-

satz 

Bedarfs- 

kontrollbetrag  

(Anm. A. III) 
0 - 5  6 - 11 12 - 17  ab 18 

Alle Beträge in Euro 

1.                 bis  2.100 486 558 653 698 100 1.200 / 1.450 

2. 2.101    -           2.500 511 586 686 733 105 1.750 

3. 2.501    -           2.900 535 614 719 768 110 1.850 

4. 2.901    -           3.300 559 642 751 803 115 1.950 

5. 3.301    -           3.700 584 670 784 838 120 2.050 

6. 3.701    -           4.100 623 715 836 894 128 2.150 

7. 4.101    -           4.500 661 759 889 950 136 2.250 

8. 4.501    -           4.900 700 804 941 1.006 144 2.350 

9. 4.901    -           5.300 739 849 993 1.061 152 2.450 

10. 5.301    -           5.700 778 893 1.045 1.117 160 2.550 

11. 5.701    -           6.400 817 938 1.098 1.173 168 2.850 

12. 6.401    -           7.200 856 983 1.150 1.229 176 3.250 

13. 7.201    -           8.200 895 1.027 1.202 1.285 184 3.750 

14. 8.201    -           9.700 934 1.072 1.254 1.341 192 4.350 

15. 9.701    -         11.200 972 1.116 1.306 1.396 200 5.050 
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Die folgende Tabelle enthält die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld 

bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. Im Jahr 2026 beträgt 

das Kindergeld einheitlich je Kind 259,00 EUR. 

Zahlbeträge 

Kindergeld: 259 EUR 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18    % 

1.  bis 2.100 356,50 428,50 523,50 439,00 100 

2. 2.101- 2.500 381,50 456,50 556,50 474,00 105 

3. 2.501- 2.900 405,50 484,50 589,50 509,00 110 

4. 2.901- 3.300 429,50 512,50 621,50 544,00 115 

5. 3.301- 3.700 454,50 540,50 654,50 579,00 120 

6. 3.701- 4.100 493,50 585,50 706,50 635,00 128 

7. 4.101- 4.500 531,50 629,50 759,50 691,00 136 

8. 4.501- 4.900 570,50 674,50 811,50 747,00 144 

9. 4.901- 5.300 609,50 719,50 863,50 802,00 152 

10. 5.301- 5.700 648,50 763,50 915,50 858,00 160 

11. 5.701- 6.400 687,50 808,50 968,50 914,00 168 

12. 6.401- 7.200 726,50 853,50 1.020,50 970,00 176 

13. 7.201- 8.200 765,50 897,50 1.072,50 1.026,00 184 

14. 8.201- 9.700 804,50 942,50 1.124,50 1.082,00 192 

15. 9.701- 11.200 842,50 986,50 1.176,50 1.137,00 200 

 

 


